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Dokumentation der Fortschreibung des Kapitels 
„2.2.7 Einsatz als Dünger und Inverkehrbringen der Gärrückstände“ 

im Biogashandbuch Bayern - Materialienband 
 
 

1. Fassung vom Dezember 2004 
 

2. Fassung vom August 2007 
Inhaltliche Fortschreibung der Fassung vom Dezember 2004: 

 
Das Kapitel wurde aufgrund veränderter Rahmenbedingungen durch eine veränderte Gesetzeslage 
mit der Fassung im August 2007 neu gefasst. 

 
3. Fassung vom Dezember 2009 

Inhaltliche Fortschreibung der Fassung vom August 2007: 
 
Das Unterkapitel 2.2.7.2 wurde aufgrund der Novelle der Düngemittelverordnung (DüMV) vom 
16.12.2008 neu gefasst. Im Unterkapitel 2.2.7.1 wurden einzelne Passagen klargestellt bzw. 
erläuternde Ergänzungen eingefügt (z.B. 2.2.7.1 sowie 2.2.7.1.8 „Düngeverordnung“:…). 
Im gesamten Kapitel wird nunmehr einheitlich der Begriff „Gärrückstand“ verwendet. 
 

4. Fassung vom April 2012 
Inhaltliche Fortschreibung der Fassung vom Dezember 2009: 
 
Das Unterkapitel 2.2.7.2 „Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger 
(WDüngV)“ wurde neu eingefügt. Das ursprüngliche Unterkapitel 2.2.7.2 „Düngemittelrechtliche 
Vorgaben beim Inverkehrbringen von Gärrückständen“ erhielt die neue Nummerierung 2.2.7.3. 
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